
Kindergeld im Einkommenssteuergesetz Stand 01.01.2007 

§_62   EStG 
Anspruchsberechtigte 

(1) Für Kinder im Sinne des § 63 hat Anspruch auf Kindergeld nach diesem Gesetz, wer 

1. im Inland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder 
2. ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 

a. nach § 1 Abs.2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist oder 
b. nach § 1 Abs.3 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt wird. 

(2) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er 

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 
2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt 

oder berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde 

a) nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgesetzes erteilt, 

b) nach § 18 Abs.2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt und die Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit darf nach der Beschäftigungsverordnung nur für 
einen bestimmten Höchstzeitraum erteilt werden, 

c) nach § 23 Abs.1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in seinem 
Heimatland oder nach den §§ 23a, 24, 25 Abs.3 bis 5 des 
Aufenthaltsgesetzes erteilt oder 

3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und 

a) sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet im 
Bundesgebiet aufhält und 

b) im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, laufende Geldleistungen nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in Anspruch 
nimmt. 

§_63   EStG 
Kinder 

(1) Als Kinder werden berücksichtigt 

1. Kinder im Sinne des § 32 Abs.1, 
2. vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommene Kinder seines Ehegatten, 
3. vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommene Enkel. 

§ 32 Abs.3 bis 5 gilt entsprechend. 
Kinder, die weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, haben, werden nicht berücksichtigt, es 
sei denn, sie leben im Haushalt eines Berechtigten im Sinne des § 62 Abs.1 Nr.2 Buchstabe 



a. Kinder im Sinne von § 2 Abs.4 Satz 2 des Bundeskindergeldgesetzes werden nicht 
berücksichtigt. 
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu bestimmen, daß einem Berechtigten, der im Inland 
erwerbstätig ist oder sonst seine hauptsächlichen Einkünfte erzielt, für seine in Absatz 1 
Satz 3 erster Halbsatz bezeichneten Kinder Kindergeld ganz oder teilweise zu leisten ist, 
soweit dies mit Rücksicht auf die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten für Kinder in 
deren Wohnsitzstaat und auf die dort gewährten dem Kindergeld vergleichbaren Leistungen 
geboten ist. 

§_64   EStG 
Zusammentreffen mehrerer Ansprüche  

(1) Für jedes Kind wird nur einem Berechtigten Kindergeld gezahlt. 
(2) Bei mehreren Berechtigten wird das Kindergeld demjenigen gezahlt, der das Kind in 
seinen Haushalt aufgenommen hat. 
Ist ein Kind in den gemeinsamen Haushalt von Eltern, einem Elternteil und dessen 
Ehegatten, Pflegeeltern oder Großeltern aufgenommen worden, so bestimmen diese 
untereinander den Berechtigten. 
Wird eine Bestimmung nicht getroffen, so bestimmt das Vormundschaftsgericht auf Antrag 
den Berechtigten. 
Den Antrag kann stellen, wer ein berechtigtes Interesse an der Zahlung des Kindergeldes 
hat. 
Lebt ein Kind im gemeinsamen Haushalt von Eltern und Großeltern, so wird das Kindergeld 
vorrangig einem Elternteil gezahlt; 
es wird an einen Großelternteil gezahlt, wenn der Elternteil gegenüber der zuständigen 
Stelle auf seinen Vorrang schriftlich verzichtet hat. 
(3) Ist das Kind nicht in den Haushalt eines Berechtigten aufgenommen, so erhält das 
Kindergeld derjenige, der dem Kind eine Unterhaltsrente zahlt. 
Zahlen mehrere Berechtigte dem Kind Unterhaltsrenten, so erhält das Kindergeld derjenige, 
der dem Kind die höchste Unterhaltsrente zahlt. 
Werden gleich hohe Unterhaltsrenten gezahlt oder zahlt keiner der Berechtigten dem Kind 
Unterhalt, so bestimmen die Berechtigten untereinander, wer das Kindergeld erhalten soll. 
Wird eine Bestimmung nicht getroffen, so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 

§_65   EStG 
Andere Leistugen für Kinder 

Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt, für das eine der folgenden Leistungen zu zahlen 
ist oder bei entsprechender Antragstellung zu zahlen wäre: 

1. Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder Kinderzuschüsse aus 
den gesetzlichen Rentenversicherungen, 

2. Leistungen für Kinder, die im Ausland gewährt werden und dem Kindergeld oder 
einer der unter Nummer 1 genannten Leistungen vergleichbar sind, 

3. Leistungen für Kinder, die von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung 
gewährt werden und dem Kindergeld vergleichbar sind. 

Soweit es für die Anwendung von Vorschriften dieses Gesetzes auf den Erhalt von 
Kindergeld ankommt, stehen die Leistungen nach Satz 1 dem Kindergeld gleich. 



Steht ein Berechtigter in einem Versicherungspflichtverhältnis zur Bundesagentur für Arbeit 
nach § 24 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder ist er versicherungsfrei nach § 28 Nr.1 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder steht er im Inland in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- oder Amtsverhältnis, so wird sein Anspruch auf Kindergeld für ein Kind nicht nach 
Satz 1 Nr.3 mit Rücksicht darauf ausgeschlossen, daß sein Ehegatte als Beamter, 
Ruhestandsbeamter oder sonstiger Bediensteter der Europäischen Gemeinschaften für das 
Kind Anspruch auf Kinderzulage hat. 
(2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr.1 der Bruttobetrag der anderen Leistung 
niedriger als das Kindergeld nach § 66, wird Kindergeld in Höhe des Unterschiedsbetrags 
gezahlt, wenn er mindestens 5 Euro beträgt. 

§_66   EStG 
Höhe des Kindergeldes, Zahlungszeitraum 

(1) Das Kindergeld beträgt für erste, zweite und dritte Kinder jeweils 154 Euro monatlich und 
für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 179 Euro monatlich. 
(2) Das Kindergeld wird monatlich (1) vom Beginn des Monats an gezahlt, in dem die 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, bis zum Ende des Monats, in dem die 
Anspruchsvoraussetzungen wegfallen. 

§_67   EStG 
Antrag 

Das Kindergeld ist bei der zuständigen Familienkasse schriftlich zu beantragen. 
Den Antrag kann außer dem Berechtigten auch stellen, wer ein berechtigtes Interesse an 
der Leistung des Kindergeldes hat. 

§_68   EStG 
Besondere Mitwirkungspflichten 

(1) Wer Kindergeld beantragt oder erhält, hat Änderungen in den Verhältnissen, die für die 
Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen 
abgegeben worden sind, unverzüglich der zuständigen Familienkasse mitzuteilen. 
Ein Kind, das das 18.Lebensjahr vollendet hat, ist auf Verlangen der Familienkasse 
verpflichtet, an der Aufklärung des für die Kindergeldzahlung maßgebenden Sachverhalts 
mitzuwirken; 
§ 101 der Abgabenordnung findet insoweit keine Anwendung. 
(2) Soweit es zur Durchführung des § 63 erforderlich ist, hat der jeweilige Arbeitgeber der in 
dieser Vorschrift bezeichneten Personen der Familienkasse auf Verlangen eine 
Bescheinigung über den Arbeitslohn, einbehaltene Steuern und Sozialabgaben sowie den 
auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen Freibetrag auszustellen. 
(3) Auf Antrag des Berechtigten erteilt die das Kindergeld auszahlende Stelle eine 
Bescheinigung über das für das Kalenderjahr ausgezahlte Kindergeld. 
(4) Die Familienkassen dürfen den die Bezüge im öffentlichen Dienst anweisenden Stellen 
Auskunft über den für die jeweilige Kindergeldzahlung maßgebenden Sachverhalt erteilen. 

 



§_69   EStG 
Überprüfung des Fortbestehens von Anspruchsvoraussetzungen durch Meldedaten-

Übermittlung 

Die Meldebehörden übermitteln in regelmäßigen Abständen den Familienkassen nach 
Maßgabe einer auf Grund des § 20 Abs.1 des Melderechtsrahmengesetzes zu erlassenden 
Rechtsverordnung die in § 18 Abs.1 des Melderechtsrahmengesetzes genannten Daten 
aller Einwohner, zu deren Person im Melderegister Daten von minderjährigen Kindern 
gespeichert sind, und dieser Kinder, soweit die Daten nach ihrer Art für die Prüfung der 
Rechtmäßigkeit des Bezuges von Kindergeld geeignet sind. 

§_70   EStG 
Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes 

(1) Das Kindergeld nach § 62 wird von den Familienkassen durch Bescheid festgesetzt und 
ausgezahlt. 
(2) Soweit in den Verhältnissen, die für den Anspruch auf Kindergeld erheblich sind, 
Änderungen eintreten, ist die Festsetzung des Kindergeldes mit Wirkung vom Zeitpunkt der 
Änderung der Verhältnisse aufzuheben oder zu ändern. 
(3) 1Materielle Fehler der letzten Festsetzung können durch Neufestsetzung oder durch 
Aufhebung der Festsetzung beseitigt werden. 
Neu festgesetzt oder aufgehoben wird mit Wirkung ab dem auf die Bekanntgabe der 
Neufestsetzung oder der Aufhebung der Festsetzung folgenden Monat. 
Bei der Neufestsetzung oder Aufhebung der Festsetzung nach Satz 1 ist § 176 der 
Abgabenordnung entsprechend anzuwenden; 
dies gilt nicht für Monate, die nach der Verkündung der maßgeblichen Entscheidung eines 
obersten Gerichtshofes des Bundes beginnen. 
(4) Eine Kindergeldfestsetzung ist aufzuheben oder zu ändern, wenn nachträglich bekannt 
wird, dass die Einkünfte und Bezüge des Kindes den Grenzbetrag nach § 32 Abs.4 über- 
oder unterschreiten. 

§_71   EStG (aufgehoben) 

§_72   EStG 
Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes 

(1) Steht Personen, die 

1. in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-, Amts- oder Ausbildungsverhältnis stehen, mit 
Ausnahme der Ehrenbeamten, oder 

2. Versorgungsbezüge nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen erhalten oder 

3. Arbeitnehmer des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde, eines 
Gemeindeverbandes oder einer sonstigen Körperschaft, einer Anstalt oder einer 
Stiftung des öffentlichen Rechts sind, einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung 
Beschäftigten, 

Kindergeld nach Maßgabe dieses Gesetzes zu, wird es von den Körperschaften, Anstalten 
oder Stiftungen des öffentlichen Rechts festgesetzt und ausgezahlt. 
Die genannten juristischen Personen sind insoweit Familienkasse. 



(2) Der Deutschen Post AG, der Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG 
obliegt die Durchführung dieses Gesetzes für ihre jeweiligen Beamten und 
Versorgungsempfänger in Anwendung des Absatzes 1. 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Personen, die ihre Bezüge oder Arbeitsentgelt 

1. von einem Dienstherrn oder Arbeitgeber im Bereich der Religionsgesellschaften des 
öffentlichen Rechts oder 

2. von einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, einem diesem unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossenen Mitgliedsverband oder einer einem solchen Verband 
angeschlossenen Einrichtung oder Anstalt 

erhalten. 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Personen, die voraussichtlich nicht länger als sechs 
Monate in den Kreis der in Absatz 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 und Absatz 2 Bezeichneten eintreten. 
(5) Obliegt mehreren Rechtsträgern die Zahlung von Bezügen oder Arbeitsentgelt (Absatz 1 
Satz 1) gegenüber einem Berechtigten, so ist für die Durchführung dieses Gesetzes 
zuständig: 

1. bei Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit anderen Bezügen oder 
Arbeitsentgelt der Rechtsträger, dem die Zahlung der anderen Bezüge oder des 
Arbeitsentgelts obliegt; 

2. bei Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge der Rechtsträger, dem die 
Zahlung der neuen Versorgungsbezüge im Sinne der beamtenrechtlichen 
Ruhensvorschriften obliegt; 

3. bei Zusammentreffen von Arbeitsentgelt (Absatz 1 Satz 1 Nr.3) mit Bezügen aus 
einem der in Absatz 1 Satz 1 Nr.1 bezeichneten Rechtsverhältnisse der 
Rechtsträger, dem die Zahlung dieser Bezüge obliegt; 

4. bei Zusammentreffen mehrerer Arbeitsentgelte (Absatz 1 Satz 1 Nr.3) der 
Rechtsträger, dem die Zahlung des höheren Arbeitsentgelts obliegt oder - falls die 
Arbeitsentgelte gleich hoch sind - der Rechtsträger, zu dem das zuerst begründete 
Arbeitsverhältnis besteht. 

(6) Scheidet ein Berechtigter im Laufe eines Monats aus dem Kreis der in Absatz 1 Satz 1 
Nr.1 bis 3 Bezeichneten aus oder tritt er im Laufe eines Monats in diesen Kreis ein, so wird 
das Kindergeld für diesen Monat von der Stelle gezahlt, die bis zum Ausscheiden oder 
Eintritt des Berechtigten zuständig war. 
Dies gilt nicht, soweit die Zahlung von Kindergeld für ein Kind in Betracht kommt, das erst 
nach dem Ausscheiden oder Eintritt bei dem Berechtigten nach § 63 zu berücksichtigen ist. 
Ist in einem Fall des Satzes 1 das Kindergeld bereits für einen folgenden Monat gezahlt 
worden, so muß der für diesen Monat Berechtigte die Zahlung gegen sich gelten lassen. 
(7) In den Abrechnungen der Bezüge und des Arbeitsentgelts ist das Kindergeld gesondert 
auszuweisen, wenn es zusammen mit den Bezügen oder dem Arbeitsentgelt ausgezahlt 
wird. 
Der Rechtsträger hat die Summe des von ihm für alle Berechtigten ausgezahlten 
Kindergeldes dem Betrag, den er insgesamt an Lohnsteuer einzubehalten hat, zu 
entnehmen und bei der nächsten Lohnsteuer-Anmeldung gesondert abzusetzen. 
Übersteigt das insgesamt ausgezahlte Kindergeld den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer 
abzuführen ist, so wird der übersteigende Betrag dem Rechtsträger auf Antrag von dem 
Finanzamt, an das die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Einnahmen der Lohnsteuer 
ersetzt. 



(8) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 werden Kindergeldansprüche auf Grund über- oder 
zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften durch die Familienkassen der Bundesagentur (1) für 
Arbeit festgesetzt und ausgezahlt. 
Dies gilt auch für Fälle, in denen Kindergeldansprüche sowohl nach Maßgabe dieses 
Gesetzes als auch auf Grund über- oder zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften bestehen. 

§_73   EStG 
(weggefallen) 

§_74   EStG 
Zahlung des Kindergeldes in Sonderfällen 

(1) Das für ein Kind festgesetzte Kindergeld nach § 66 Abs.1 kann an das Kind ausgezahlt 
werden, wenn der Kindergeldberechtigte ihm gegenüber seiner gesetzlichen 
Unterhaltspflicht nicht nachkommt. 
Kindergeld kann an Kinder, die bei der Festsetzung des Kindergeldes berücksichtigt 
werden, bis zur Höhe des Betrages, der sich bei entsprechender Anwendung des § 76 
ergibt, ausgezahlt werden. 
Dies gilt auch, wenn der Kindergeldberechtigte mangels Leistungsfähigkeit nicht 
unterhaltspflichtig ist oder nur Unterhalt in Höhe eines Betrages zu leisten braucht, der 
geringer ist als das für die Auszahlung in Betracht kommende Kindergeld. 
Die Auszahlung kann auch an die Person oder Stelle erfolgen, die dem Kind Unterhalt 
gewährt. 
(2) Für Erstattungsansprüche der Träger von Sozialleistungen gegen die Familienkasse 
gelten die §§ 102 bis 109 und 111 bis 113 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 
entsprechend. 

§_75   EStG 
Aufrechnung 

(1) Mit Ansprüchen auf Rückzahlung von Kindergeld kann die Familienkasse gegen 
Ansprüche auf laufendes Kindergeld bis zu deren Hälfte aufrechnen, wenn der 
Leistungsberechtigte nicht nachweist, dass er dadurch hilfebedürftig im Sinne der 
Vorschriften des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch über die Hilfe zum Lebensunterhalt 
oder im Sinne der Vorschriften des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch über die Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts wird. 
(2) Absatz 1 gilt für die Aufrechnung eines Anspruchs auf Erstattung von Kindergeld gegen 
einen späteren Kindergeldanspruch eines mit dem Erstattungspflichtigen in 
Haushaltsgemeinschaft lebenden Berechtigten entsprechend, soweit es sich um laufendes 
Kindergeld für ein Kind handelt, das bei beiden berücksichtigt werden kann oder konnte. 
 

§_76   EStG 
Pfändung 

Der Anspruch auf Kindergeld kann nur wegen gesetzlicher Unterhaltsansprüche eines 
Kindes, das bei der Festsetzung des Kindergeldes berücksichtigt wird, gepfändet werden. 
Für die Höhe des pfändbaren Betrags gilt: 



1. Gehört das unterhaltsberechtigte Kind zum Kreis der Kinder, für die dem 
Leistungsberechtigten Kindergeld gezahlt wird, so ist eine Pfändung bis zu dem 
Betrag möglich, der bei gleichmäßiger Verteilung des Kindergeldes auf jedes dieser 
Kinder entfällt. 
2Ist das Kindergeld durch die Berücksichtigung eines weiteren Kindes erhöht, für das 
einer dritten Person Kindergeld oder dieser oder dem Leistungsberechtigten eine 
andere Geldleistung für Kinder zusteht, so bleibt der Erhöhungsbetrag bei der 
Bestimmung des pfändbaren Betrags des Kindergeldes nach Satz 1 außer Betracht. 

2. der Erhöhungsbetrag nach Nummer 1 Satz 2 ist zugunsten jedes bei der Festsetzung 
des Kindergeldes berücksichtigten unterhaltsberechtigten Kindes zu dem Anteil 
pfändbar, der sich bei gleichmäßiger Verteilung auf alle Kinder, die bei der 
Festsetzung des Kindergeldes zu Gunsten des Leistungsberechtigten berücksichtigt 
werden, ergibt. 

§_76a   EStG 
Kontenpfändung und Pfändung von Bargeld 

(1) Wird Kindergeld auf das Konto des Berechtigten oder in den Fällen des § 74 Abs.1 Satz 
1 bis 3 bzw § 76 auf das Konto des Kindes bei einem Geldinstitut überwiesen, ist die 
Forderung, die durch die Gutschrift entsteht, für die Dauer von sieben Tagen seit der 
Gutschrift der Überweisung unpfändbar. 
Satz 1 bezeichneten Forderung während der sieben Tage nicht erfasst. 
(2) Absatz 1 Satz 2 von der Pfändung nicht erfassten Guthaben nur soweit verpflichtet, als 
der Schuldner nachweist oder als dem Geldinstitut sonst bekannt ist, dass das Guthaben 
von der Pfändung nicht erfasst ist. 
(3) Absatz 1 Satz 2 von der Pfändung nicht erfassten Guthaben an den Gläubiger bewirkt, 
ist dem Schuldner gegenüber unwirksam. 
(4) Absatz 1 genannten Forderungen nach Ablauf von sieben Tagen seit der Gutschrift 
sowie Bargeld insoweit nicht der Pfändung unterworfen, als ihr Betrag dem unpfändbaren 
Teil der Leistungen für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin 
entspricht. 

§_77   EStG 
Erstattung von Kosten im Vorverfahren 

(1) Soweit der Einspruch gegen die Kindergeldfestsetzung erfolgreich ist, hat die 
Familienkasse demjenigen, der den Einspruch erhoben hat, die zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen zu erstatten. 
Dies gilt auch, wenn der Einspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, weil die Verletzung einer 
Verfahrens- oder Formvorschrift nach § 126 der Abgabenordnung unbeachtlich ist. 
Aufwendungen, die durch das Verschulden eines Erstattungsberechtigten entstanden sind, 
hat dieser selbst zu tragen; 
das Verschulden eines Vertreters ist dem Vertretenen zuzurechnen. 
(2) Die Gebühren und Auslagen eines Bevollmächtigten oder Beistandes, der nach den 
Vorschriften des Steuerberatungsgesetzes zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in 
Steuersachen befugt ist, sind erstattungsfähig, wenn dessen Zuziehung notwendig war. 
(3) Die Familienkasse setzt auf Antrag den Betrag der zu erstattenden Aufwendungen fest. 
Die Kostenentscheidung bestimmt auch, ob die Zuziehung eines Bevollmächtigten oder 
Beistandes im Sinne des Absatzes 2 notwendig war. 



§_78   EStG 
Übergangsregelungen 

(1) bis (3) (weggefallen) 
(4) (aufgehoben) 
(5) Abweichend von § 64 Abs.2 und 3 steht Berechtigten, die für Dezember 1990 für ihre 
Kinder Kindergeld in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet bezogen 
haben, das Kindergeld für diese Kinder auch für die folgende Zeit zu, solange sie ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Gebiet beibehalten und die Kinder die 
Voraussetzungen ihrer Berücksichtigung weiterhin erfüllen. 
§ 64 Abs.2 und 3 ist insoweit erst für die Zeit vom Beginn des Monats an anzuwenden, in 
dem ein hierauf gerichteter Antrag bei der zuständigen Stelle eingegangen ist; 
der hiernach Berechtigte muß die nach Satz 1 geleisteten Zahlungen gegen sich gelten 
lassen. 
 
 
 
Grenzgänger INFO e.V. 
Lörrach, den 05.01.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


